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Amtsgericht Heidelberg 
Vollstreckungsgericht 
Kurfürsten-Anlage 15 
69115 Heidelberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az.: 1 K 59/23 
 
 

Verkehrswertermittlung 
 

(Marktwert)  
 

gemäß § 194 BauGB 
 
 

Versteigerungsobjekte: 
 
 

1. Eigentumswohnung, gelegen im 3. Obergeschoss rechts eines Mehrfamilien-
Wohngebäudes, Baujahr 1972-1974, Gesamtkomplex mit 63 Wohnungen, 
Wohnung gemäß Plan bestehend aus 4 Zimmern, Flur, Garderobe, Küche mit 
Esszimmer, Bad, separates WC, Loggia (nach Westen ausgerichtet), Abstell-
raum in der Wohnung, Wohnfläche ca. 106 m², Abstellraum im Kellergeschoss 
 
 

2. 1 Einzelgarage in einer Sammelgarage, untere Ebene 
 
 
in 

 
   
  Otto-Hahn-Platz 11, Gesamtanlage Otto-Hahn-Platz 9-15 
  69126 Heidelberg 

 

 

Deutsche Immobilien-Akademie 

an der Universität Freiburg 

 

 

:   10.11.2023 
:  18-23 
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Ansicht von Westen  
 

 
 
 
Ansicht von Osten 
 

 
 
 
 
 

 
  Verkehrswerte: 
 
 

1. Wohnung     € 115.000,-- 
 

2. Einzelgarage in der Sammelgarage €   11.000,-- 
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1. Wertermittlungsgrundlagen 
 
 
1.1. Verwendete Unterlagen: 
 
 
- Grundbuch von Heidelberg, Blatt 3206, Grundbuchauszug vom 18.01.2022 
 
- Bauakten der Stadt Heidelberg 

 
- Baubeschreibung aus der Teilungserklärung 

 
- Bau- und Ausstattungsbeschreibung aus dem Verkaufsprospekt von 1974 

 
- Abgeschlossenheitsbescheinigung Stadt Heidelberg vom 03.04.1974 
 
- Teilungserklärung vom 28. Juni 1974 Notariat I Heidelberg mit Änderungen 

vom 11. Juli 1979 (I UR 1429/79) und 10. November 1993 
 

- Teilungserklärung für das Garagengrundstück vom 11. Juli 1979, Notariat Hei-
delberg 

 
- Bewilligung Grunddienstbarkeit vom12. Oktober 1978, Notariat I Heidelberg, 

Notar Dr. Holzwarth, I UR 5842/78 
 

- Mietspiegel der Stadt Heidelberg 2021 und 2023 
 

- Grundstücksmarktberichte der Stadt Heidelberg 2020 und 2022 
 

- Einzel und Gesamtwirtschaftsplan 2024 Wohnung vom 10.09.2023 
 

- Jahresabrechnung Wohnung 2022 vom 10.09.2023 
 

- Einzelwirtschaftsplan und Jahres-Abrechnung Garage 2021 vom 20.12.2020 
 

- Auszug aus dem Mietvertrag vom 29.02.2016, erhalten vom Zwangsverwalter 
 

- Energieausweis des gesamten Objekts vom 23.11.2028, ista Deutschland 
GmbH, Ronny Thieme, Walter-Köhn-Straße 4 d, Leipzig  

 
- Bodenrichtwertportal BORIS Baden-Württemberg 
 
- Internetseite der Stadt Heidelberg 

 
- Geo-Portal Baden-Württemberg 

 
- Erhebungen im Ortstermin 

 
- Ortsplan der Stadt Heidelberg, Stadtteil Emmertsgrund 
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1.2. gesetzliche Grundlagen (u.a.): 
 
 
- ImmoWertV 

Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermitt-
lung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung) vom 14. Juli 2021, gültig ab 01.01.2022 

 
- BauGB, 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017, das zuletzt durch Art. 11 des 
Gesetzes vom 08. Oktober 2022 geändert worden ist.  

 
- BBodSchG 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz) vom 17.03.1998, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar geän-
dert worden ist.  

 
- WEG 

Gesetz über das Wohnungseigentum und Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. Januar 2021, geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 07.11.2022 

 
- BGB 

Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Januar 2002, 
zuletzt  geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023  

 
- ErbbauRG 

Gesetz über das Erbbaurecht vom 15.01.1919, zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 7 des Gesetzes vom 
01.10.2013 

 
- WoFlV 

Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25.11.2003 
 
- II. BV, 

Zweite Berechnungsverordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen in der Fassung vom 12. Okto-
ber 1990, zuletzt geändert durch Artikel 78 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.11.2007 

 
- BelWertV 

Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken vom 12.05.2006, zuletzt geändert 
durch Artikel 5 der Verordnung vom 14.10.2022, Beleihungswertermittlungsverordnung 

 
- GEG 

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung 
in Gebäuden vom 08. August 2020, zuletzt geändert durch Artikel 18 a des Gesetzes vom 20. Juli 2022 

 
- BetrKV, 

Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003, die durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
geändert worden ist. 

 
- LBO 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 05.03.2010, in Kraft getreten am 03.12.2013, zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. Februar 2023 

 
- BauNVO 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017, die durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 geändert worden ist.  

 
- TrinkwV 

Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 
2001) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016, zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung 
vom 22. September 2021 
 

- FlurbG 
Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976, zuletzt geändert durch Art. 
17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 
 

- BewG 
Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Februar 1991, zuletzt geändert durch Art. 
20 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
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1.3. Literatur (auszugsweise): 
 
- Kleiber, Simon 

Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Handbuch und Kommentar 
zur Ermittlung von Marktwerten, Versicherungs- und Beleihungswerten unter Berücksichtigung 
der ImmoWertV 
10. Auflage 2023 

 
- Kröll, Hausmann, Rolf 

Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung 
5. Auflage 2015 

 
- Grüneberg (vormals Palandt), Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar 

81. Auflage 2022 
 
- Gramlich, Bernhard 

Mietrecht, Heizkostenverordnung, Betriebskostenverordnung 
13. Auflage 2015 

 
- Ross-Brachmann 

Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und des Wertes baulicher Anlagen von Peter 
Holzner und Ulrich Renner 
29. Auflage 2005 

 
- Ross-Brachmann 

Ermittlung des Verkehrswertes von Immobilien von Ulrich Renner und  
Michael Sohni 
30. Auflage 2012 
 

- Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel 
Baukosten 2020/2021 
Instandsetzung/Sanierung/Modernisierung/Umnutzung 
24. Auflage 

 
- Wertermittlerportal 

Reguvis Verlag, bestehend u.a. aus 
Kleiber digital, Zeitschrift: Der Wertermittler, einschlägige Fachliteratur und Rechtsprechung 
 

- Tillmann/Seitz 
Wertermittlung von Erbbaurechten und Erbbaugrundstücken 
Hans-Georg Tillmann, Wolfgang Seitz 
1. Auflage 2020 
 

- Fischer/Biederbeck 
Roland Fischer, Matthias Biederbeck 
Bewertung im ländlichen Raum 
1. Auflage März 2019 

 
- Tillmann/Kleiber/Seitz 

Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswertes und Beleihungswertes von Grundstücken 
Hans-Georg Tillmann, Wolfgang Kleiber und Wolfgang Seitz# 
2. Auflage 2017 
 

- Stumpe/Tillmann 
Versteigerung und Wertermittlung 
Bernd Stumpe und Hans-Georg Tillmann 
2. Auflage 2017 
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2. Vorbemerkungen

2.1. Auftraggeber:

Amtsgericht Heidelberg
Vollstreckungsgericht
Kurfürstenanlage 15
69115 Heidelberg

Beschluss vom 23.08.2023

Az.: 1 K 59/23

2.2. Versteigerungsobjekte:

2.2.1. Grundbuch von Heidelberg Blatt 3206, laufende Nummer 1, Wohnung

152/10.000 Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigentum an der Woh-
nung Nr. 206 an Grundstück Gemarkung Heidelberg Flurstück 26506/3,
Gebäude- und Freifläche
Otto-Hahn-Platz 9, 11, 13, 15 4.908 m²

2.2.2. Grundbuch von Heidelberg Blatt 3206, laufende Nummer 2, Garage

1/300 stel Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigentum an der Garage 
Nr. 206 an Grundstück Gemarkung Heidelberg Flurstück 26506/2,
Gebäude- und Freifläche
Otto-Hahn-Platz 4.756 m ²

2.3. Ortstermin:

Mit Schreiben an den Eigentümer sowie die Mieterin vom 11.10.2023, übermittelt 
per Boten, Einwurf in den Briefkasten, wurde der Besichtigungstermin anberaumt 
auf Montag, den 23.10.2023, 9.30 h. Die Beteiligten wurden gebeten, sich für den 
Fall einer Verhinderung einer Teilnahme am Termin, sich mit der Unterzeichnerin in 
Verbindung zu setzen. Es erfolgte von keiner Seite eine Kontaktaufnahme.

Ebenso wurden die weiteren Verfahrensbeteiligten angeschrieben, die jeweils mit-
teilten, nicht am Ortstermin teilzunehmen. Die Besichtigung erfolgte daher ohne 
weitere Information der Beteiligten durch die Unterzeichnerin allein.
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Es erfolgte eine Außenbesichtigung des Gebäudes sowie der Außenanlagen. Es 
wurde mehrfach zum anberaumten Termin geklingelt. Eine Reaktion erfolgte nicht. 
Ein Zugang zum Gebäude selbst war daher nicht möglich. Ebenso erfolgte eine 
Besichtigung der Garagenanlage, die stets uneingeschränkt zugänglich ist.  
 
 
 
2.4. Stichtage: 
 
 
2.4.1. Wertermittlungsstichtag  23. Oktober 2023 
 
 
2.4.2. Qualitätsstichtag   23. Oktober 2023 
 
 
 
 
3. Rechtliche Gegebenheiten 
 
 
3.1. Grundbuchstand: 
 
 
Amtsgericht Mannheim, Gemeinde Heidelberg 
Wohnungs- und Teileigentums-Grundbuch von Heidelberg Blatt 3206 
 
 
Bestandsverzeichnis 
 
 
laufende Nr. 10 
 
 
152/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 
 
Flurstück 26506/3 Gebäude- und Freifläche  49 a 08 m² 
   Otto-Hahn-Platz 9, 11, 13, 15 
 
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nr. 206 be-
zeichneten Wohneinheit. 
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein besonderes Grundbuch angelegt (Nr. 3185 bis 
Nr. 3248). 
 
Der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist durch die zu den anderen Miteigen-
tumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt. 
Die Veräußerung des Wohnungseigentums bedarf der Zustimmung des Verwalters, 
ersatzweise der Eigentümerversammlung. 
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Dies gilt nicht im Falle der 
a) Veräußerung an Ehegatten, Verwandte in gerader Linie oder Verwandte zwei-

ten Grades in der Seitenlinie, 
b) Veräußerung im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch den Insolvenzver-

walter, 
c) ersten Veräußerung durch die Neue Heimat Baden-Württemberg, 
d) Weiterveräußerung durch den Realgläubiger. 
 
Wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums wird auf die Bewilligung vom 
28. Juni 1974/11. Juli 1979/10. November 1993 Bezug genommen. Aus Band 573 
Heft 9 hierher übertragen.  
Eingetragen am 11. Juli 1980 und 17. Dezember 1993. 
(AS. 279 in 3001, AS 859 in 3185) 
 
 
 
laufende Nr. 11 
 
 
1/300 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 
 
Flurstück 26506/2 Gebäude- und Freifläche  47 a 56 m² 
   Otto-Hahn-Platz 
 
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nr. 206 be-
zeichneten Garage. 
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein besonderes Grundbuch angelegt (Nr. 3001 bis 
3300 und Nr. 17561). 
Der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist durch die zu den anderen Miteigen-
tumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt.  
Wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums wird auf die Bewilligung vom 
11. Juli 1979 Bezug genommen. 
Aus Grundbuch Nr. 8700 hierher übertragen. 
Eingetragen (AS 1305 in 3001) am 11. Juli 1980. 
 
 
Bestand und Zuschreibungen: 
 
 
Nr. 1-9 bereits gelöscht.  
Nr. 10-11 bei Neufassung des Bestandsverzeichnisses als Bestand eingetragen 
am 13. Januar 2003. 
 
 
Abteilung II:  
 
 
laufende Nr. 1 zu laufenden Nrn. 10 und 11 des Bestandsverzeichnisses 
 
 
Dienstbarkeit für die Stadtwerke Heidelberg Aktiengesellschaft, Heidelberg wegen 
Duldung von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen und von Trafostationen. 
Bezug: Bewilligung vom 12. Oktober 1978. In die Grundbücher Nr. 3001 bis 3350 
eingetragen am 15. Dezember 1978 (AS 523 in 3001). 
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Nr. 1 bei Neufassung der Abteilung eingetragen am 03.12.2004 
 
 
laufende Nr. 3 zu laufenden Nrn. 10 und 11 des Bestandsverzeichnisses 
 
 
Die Zwangsversteigerung ist angeordnet. 
Bezug: Ersuchen des Amtsgerichts -Vollstreckungsgerichts– Heidelberg vom 
10.05.2023 (1 K 59/23). 
Eingetragen (MAN021/172/2023) am 17.05.2023. 
 
 
laufende Nr. 2 zu laufenden Nrn. 10 und 11 des Bestandsverzeichnisses 
 
 
Die Zwangsverwaltung ist angeordnet. 
Bezug: Ersuchen des Amtsgerichts Heidelberg -Vollstreckungsgericht- vom 
11.05.2023 (2 L 4/23). 
Eingetragen (MAN021/186/2023) am 17.05.2023. 
 
 
 
3.2. Wertbeeinflussende Rechte und Belastungen: 
 
 
Sonstige nicht eingetragene Rechte sind nicht bekannt. Bei der Bewertung wird in-
soweit Lastenfreiheit unterstellt. 
 
Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs eingetragen sind, sind 
in der Verkehrwertschätzung nicht berücksichtigt. 
 
 
 
3.3. Sonstiges: 
 
 
Die Wertermittlung wurde auf der Basis des besichtigten Objekts sowie den zur 
Verfügung stehenden Unterlagen erstellt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung 
sowie die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit der Genehmigung wurden nicht 
geprüft. Die nachfolgende Wertermittlung unterstellt die formelle und materielle Le-
galität des Bewertungsobjekts und seiner Nutzung. 
 
Soweit dieser Bewertung keine schriftlichen Auskünfte der Behörden beigefügt 
sind, wurden diese jeweils mündlich eingeholt. 
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4. Grundstücksbeschreibungen 
 
 
4.1. Flurstück 26506/3, Grundstück mit Wohngebäude 
 
 
Das unregelmäßig geschnittene Grundstück liegt in Heidelberg, Ortsteil Emmerts-
grund. Das Grundstück ist 1974, nach bereits erfolgter Bebauung, nach diversen 
Grundstücksteilungen, in der jetzigen Form und Größe neu entstanden. Es grenzt 
im Osten und Süden direkt an den Stadtwald Heidelberg an. Im Westen und Nor-
den angrenzend weitere Grundstücke mit Wohnbebauung, jeweils größere Mehr-
familien-Wohngebäude aus der gleichen Bauphase. 
 
Das Grundstück liegt im Bereich des Bebauungsplans "Emmertsgrund", Bebau-
ungsplannummer 13.01.00, rechtskräftig seit dem 18.06.1971 mit folgenden Fest-
setzungen: 
 
 
WA    allgemeines Wohngebiet 
XIV    maximal 14 Vollgeschosse 
GFZ    verbindlich 
 
GRZ    0,4 
g    geschlossene Bauweise 
 
 
Die zulässige Geschossfläche kann dabei um die Flächen notwendiger Garagen, 
die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden, erhöht werden. Der Höchst-
wert der Geschossflächenzahl im WA, Allgemeines Wohngebiet, beträgt 1,6. 
 
Das Grundstück und die darauf befindlichen Wohngebäude sind entweder über ei-
ne steile Treppenanlage von der Otto-Hahn-Straße oder über verschachtelte Fuß-
wege mit wenigen Treppen von der Nordseite über weitere Flurstücke zu Fuß er-
reichbar. Das Grundstück kann nicht direkt angefahren werden.  
 
 
Einwohner:   Heidelberg mit allen Ortsteilen ca. 160.000 
    Ortsteil Emmertsgrund: ca. 6.900 
    Stand: Dezember 2019 
    Quelle: Internetseite der Stadt Heidelberg 
 
 
Entfernungen: Geschäfte des täglichen Bedarfs in ca. 5 Gehminuten 

erreichbar,  
großes Einkaufszentrum in ca. 3 km Entfernung in 
Heidelberg-Rohrbach Süd 

    Stadtmitte Heidelberg sowie Bahnhof Heidelberg  
ca. 6 km 
 
 

  Schulen etc.:   Kindergarten und Grundschule im Ortsteil 
Haupt- und Werkrealschule im nördlich angrenzenden 
Ortsteil Boxberg 

    alle weiterführenden Schulen in Heidelberg 

1,2 
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Autobahnanschluss:  BAB A 6 Mannheim-Heilbronn, 
    Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ca. 15 km 
    BAB A 5 Karlsruhe-Frankfurt 
    Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen ca. 7 km 
 
 
ÖPNV: Busverbindungen nach Heidelberg Stadtmitte sowie 

zum Hauptbahnhof, Haltestelle in 5 Gehminuten er-
reichbar 
weitere Umsteige-Verbindungen in Rohrbach-Süd per 
Bus oder Straßenbahn zum Hauptbahnhof bzw. Bis-
marckplatz und zum S-Bahnhof HD-Kirchheim. 

   
 
 

4.2. Flurstück 26506/2, Garagengrundstück 
 
 
Unregelmäßig geschnittenes Grundstück; dieses Flurstück befindet sich teilweise 
unterhalb anderer bebauter Grundstücke. Auf diesem Grundstück befinden sich die 
Garagen für mehrere weitere mit Wohnungen bebaute Grundstücke. 
 
Wegen der weiteren Lage des Grundstücks wird auf die Ausführungen unter Ziffer 
4.1. verwiesen. 
 
 
 

   
5. Gebäudebeschreibungen 
 
 
5.1. Wohngebäude 
 
 
Die nachfolgende Beschreibung beruht auf den Angaben in der Baubeschreibung 
aus der Teilungserklärung sowie dem Verkaufsprospekt der Neuen Heimat Baden-
Württemberg aus dem Jahr 1974. Für nicht sichtbare und nicht zugängliche Teile 
des Gebäudes kann keine Haftung übernommen werden. 
 
 
 
5.1.1. Bauweise 
 
 
Mehrfamilien-Wohngebäude in geschlossener Bauweise. Der Gebäudekomplex 
besteht aus den Gebäuden Otto-Hahn-Platz 9, 11, 13 und 15. Jedes der Gebäude 
verfügt über einen separaten Eingang. Die Gebäude verfügen teils über 6, teils 
über 7 Obergeschosse. Gemäß Aufteilungsplan sollen zwei Untergeschoss vor-
handen sein, in denen sich die Kellerräume befinden. Da kein Zutritt zum Gebäude 
bestand, können hierzu keine näheren Angaben gemacht werden.  
 



Dipl.-SV Sprenger-Hentschel  Seite 14  
    
 

 
Fundamente:   Betonstreifenfundamente 
    Kiesfilterschicht unter dem UG-Fußboden 
    vertikale Isolierung, Drainage 
 
 
Außenwände:  
 
Untergeschoss:  Beton, 15 cm 
 
Erd- und Obergeschosse: Beton 15 bzw. 20 cm mit vorgehängter hinterlüfteter 

Eternitfassade mit Dämmschicht aus Mineralwollplat-
ten 

 
 
Innenwände: 
 
Untergeschoss:  Beton 15 bzw. 20 cm, 

Kalksandsteinmauerwerk geschlemmt 
 
Geschosse:   Beton 15 cm und Leichtbauwände 
 
Treppenhaus, 
Wohnungstrennwände 
und Aufzugswände:  Beton, 20 cm 
 
 
Decken:   Stahlbetonmassivplatten, 14 cm 
 
 
Dach: Flachdach als einschaliges gefälleloses Warmdach 

mit innenliegender Entwässerung 
Isolierung aus Dampfbremse mit PVC-Folie, Wärme-
dämmung 60 cm Styrodur bzw. Roofmate mit PVC-
Dachfolie Delifol und gewaschene Kiesschüttung, ca. 
6 cm 

 
 
Treppen:   Stahlbetonfertigtreppen und Podeste 
    Kunststeinbelag 
 
 
Loggien:   Stahlbetonmassivplatte mit Spaltklinkerbelag, 

Brüstung mit Eternitverkleidung auf Stahlunterkon-
struktion  

 
Hauseingangstür:  Aluminium mit Sicherheitsglas 
    integrierte Klingelanlage 
    Briefkästen an den Seiten des überdachten 

Eingangsbereichs 
 
 
Heizung:   Anschluss an das Fernwärmenetz 
    zentrale Warmwasserversorgung 
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5.1.2. Ausstattung 
 
 
Soweit die nachfolgende Beschreibung die Ausstattung der Wohnung betrifft, so 
handelt es sich um Angaben aus der Baubeschreibung. Inwieweit noch die ur-
sprüngliche Ausstattung aus dem Baujahr vorhanden ist, konnte nicht festgestellt 
werden.  
 
 
Fenster: Holzfenster mit Isolierverglasung, laut Beschreibung 

Jalousien zwischen den Scheiben 
 
 
Heizkörper:   Stahlradiatoren und Plattenheizkörper 
 
 
Sanitärinstallation: gemäß Baubeschreibungen! 
 
Küche: soweit in der Baubeschreibung eine Kücheneinrich-

tung, Spüle mit Unterschrank, genannt ist, wird davon 
ausgegangen, dass diese altersbedingt nicht mehr 
vorhanden ist. 

 
Bad:    innenliegend, Anschluss an den Lüftungsschacht 

Badewanne mit Duscharmatur, WC, und Handwasch-
becken 

 
 
WC    innenliegend, Anschluss an den Lüftungsschacht 
    WC mit Handwaschbecken 
 
 
Böden:    schwimmender Zementestrich 
 
 
Wohnräume:   Nadelfilz 
 
 
Bad und WC:   Mosaikfliesen  
 
 
Küche und Abstellraum: Kunststoffplatten 
 
 
Loggien:   Spaltklinker 
 
 
Wände: 
 
 
Küche: im Arbeitsbereich Fliesenspiegel, sonst verputzt und 

Raufaser tapeziert 
 
Bad:    raumhoch gefliest 
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WC:    ca. 2 m hoch umlaufend gefliest 
 
Wohnräume:   verputzt und Raufaser tapeziert 
 
 
Türen: raumhohe Türzargen, teils mit Holzblenden, teils mit 

Oberlichtern 
 
Sonstiges:   Klingel mit Gegensprechanlage und Türöffner 
 
 
 
5.2. Außenanlagen 
 
 
Die Freiflächen vor den Gebäuden sind mit Betonplatten und Klinkersteinen belegt. 
Kleinere Flächen vor den Gebäuden sowie in den großen Freiflächen (Zugangsbe-
reiche zu den Wohngebäuden) sind mit Betonmauern eingefasst und gärtnerisch 
gestaltet.  
 
Zahlreiche Treppenanlagen führen zu den einzelnen Wohngebäuden und zu den 
öffentlichen Straßen sowie der großen Sammelgarage.  
 
Auf den Freiflächen diverse Sitzgelegenheiten sowie kleinere Freiflächen mit Spiel-
geräten (z.B. Tischtennisplatte). 
 
Zugang zur Tiefgarage durch einen Eingang mit Treppenhaus im Bereich vor der 
Wohnanlage. 
 
An der Ostseite des Gebäudekomplexes (zum Wald) befindet sich das Gebäude für 
die Müllcontainer. Dieses musste gesondert errichtet werden, nachdem die ur-
sprüngliche Müllentsorgung über Fallschächte im Haus im Jahr 1999 (Sauganlage) 
stillgelegt wurde.  
 
 
 
5.3. Garagenanlage 
 
 
Zweigeschossige Garagenanlage mit insgesamt 300 Einzelgaragen. Die Zufahrt er-
folgt von der Otto-Hahn-Straße an der Nordseite des Garagen-Grundstücks. Offene 
Zufahrt, ohne Schranke oder Tor. Die Garage befindet sich in dem, dem Gebäude 
Block G, Haus 2, zugeordnetem Teil auf der unteren Ebene. 
 
 
Fundamente:   Stahlbeton-Streifenfundamente 
 
 
Außenwände:   Stahlbeton, 15 cm 
 
 
Decken:   Stahlbeton, 17-26 cm 
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Dach:    Feuchtigkeitsisolierung und Erdaufschüttung 
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Trennwände:   zwischen den einzelnen Garagen Maschendraht 
 
 
Tor:    manuelles Kipptor 
 
 
 
 
6. Wohnungsbeschreibung 
 
 
Eigentumswohnung, gelegen im 3. Obergeschoss, nach Osten und Süden ausge-
richtet. Die Wohnfläche beträgt gemäß Berechnung aus den Bauakten, Wohnungs-
typ 4.5 rechts, 108,78 m². Die Fläche der Loggia ist hier zu ½ berücksichtigt. Nach 
der Wohnflächenverordnung sowie dem Mietspiegel der Stadt Heidelberg sind 
Loggien und Balkone nur mit ¼ der Grundfläche als Wohnfläche zu berücksichti-
gen. Es ergibt sich somit eine reduzierte Wohnfläche von rund 106 m². Diese wird 
bei der nachfolgenden Wertermittlung zugrunde gelegt.  
 
 
 
6.1. Raumaufteilung: 
 
 
Gemäß Aufteilungsplan (Grundriss) bzw. Grundriss aus dem Verkaufsexposé des 
Bauträgers verfügt die Wohnung über Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer, Wohn-
zimmer, Küche mit halboffenem Essbereich, Bad, WC, Flur, Garderobe, Abstell-
raum und Loggia. Die Loggia ist nach Westen ausgerichtet. Bad und WC sind fens-
terlos. Ein Kinderzimmer ist nur über einen Gang zwischen Küche und dem halbof-
fenen Essbereich erreichbar.  
 
 
 
6.2. Ausstattung: 
 
 
Mangels Innenbesichtigung können keine Angaben zum aktuellen Zustand sowie 
der Ausstattung der Wohnung gemacht werden.  
 
Bei der nachfolgenden Wertermittlung wird ein durchschnittlicher Zustand der 
Wohnung unter Berücksichtigung des Baujahres zugrunde gelegt. Sollte dieser Zu-
stand wesentlich von dem tatsächlichen Zustand abweichen, kann sich der Ver-
kehrswert ggf. ändern.  
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7. Baumängel, Bauschäden, notwendige Instandsetzungen 
 
 
7.1. Vorbemerkung: 
 
 
Baumängel sind Schäden, die bereits von Anfang an am Gebäude vorhanden sind, 
z.B. aufgrund fehlerhafter Planung oder mangelhafter Bauausführung. 
 
Bauschäden resultieren üblicherweise auf unterlassener Instandhaltung oder sind 
Folgen von Baumängeln oder sonstigen, von außen auf das Gebäude einwirken-
den Ereignissen. 
 
Instandsetzungsmaßnahmen sind solche zur Wiederherstellung des bestimmungs-
gemäßen Gebrauchs des Bewertungsobjekts, soweit es sich nicht um darüberhin-
ausgehende Modernisierungsmaßnahmen handelt. Auch die Beseitigung von 
Baumängel und Bauschäden stellen Instandhaltungsmaßnahmen dar. 
 
Modernisierung ist ein Eingriff in das Bauwerk, welches zu einer verbesserten 
Funktion und Gebrauchsmöglichkeit führt. Umfassende Modernisierungsmaßnah-
men können ggf. zu einer verlängerten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des 
Objekts führen. 
 
 
 
7.2. Gemeinschaftseigentum: 
 
 
Zum Zeitpunkt der Besichtigung war die Fassade des Gebäudes Otto-Hahn-Platz 
11 für Sanierungsmaßnahmen eingerüstet.  
 
Da kein Zutritt zum Gemeinschaftseigentum bestand können auch keine Angaben 
zu möglichen Schäden und Mängeln im Gemeinschaftseigentum gemacht werden.  
 
 
 
7.3. Sondereigentum: 
 
 
Mangels Zutrittsmöglichkeit zur Wohnung können keine Angaben zu möglichen 
Mängeln und/oder Schäden gemacht werden, die einen Einfluss auf den Verkehrs-
wert haben könnten. Sollten solche Mängel oder Schäden vorhanden sein, kann 
sich der Verkehrswert ggf. ändern.  
 
Das Tor der Einzelgarage ist augenscheinlich nur noch eingeschränkt nutzbar. Das 
Tor ist verzogen und schließt nicht vollständig. 
 
Es besteht hinsichtlich der Garage an der Einfahrt eine Höhenbeschränkung von 
lediglich 1,90 m. Die Garage ist daher nicht für alle Fahrzeuge uneingeschränkt 
nutzbar. 
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8. Wertermittlung 
 
 
8.1. Einleitung: 
 
 
Der Verkehrswert wird wie folgt definiert: 
 
 

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem 
Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigen-
schaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder 
des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf unge-
wöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“ (§ 194 BauGB) 

 
 
Ebenso zu berücksichtigen sind künftige Entwicklungen, die aufgrund konkreter Er-
kenntnisse und Tatsachen realistisch zu erwarten sind, nachhaltig Einfluss auf den 
Wert der Immobilie haben und dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entsprechen. 
Daten, die durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst wurden 
oder werden, haben daher bei der Wertermittlung außer Betracht zu bleiben. 
 
Die verschiedenen Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes sind in der Immo-
bilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) beschrieben und normiert. Dies sind 
gemäß § 6 ImmoWertV das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und 
das Sachwertverfahren, die ggf. auch gemeinsam zur Wertermittlung heranzuzie-
hen sind. Die gesetzlichen Regelungen finden sich in §§ 24-26 ImmoWertV für das 
Vergleichswertverfahren, in §§ 27-34 ImmoWertV für das Ertragswertverfahren und 
in §§ 35-39 ImmoWertV für das Sachwertverfahren.  
 
Die jeweilige Verfahrenswahl richtet sich nach der Art der zu bewertenden Immobi-
lie bzw. des Grundstücks unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr und der jeweiligen Umstände des Einzelfalls. 
 
Zusätzlich sind gemäß § 8 Abs. 3 ImmoWertV die besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, soweit diese nach Art und Umfang er-
heblich sind und erheblich von dem üblichen örtlichen Grundstücksmarkt und den 
zugrunde gelegten Modellen abweichen. 
 
 
 
8.2. Wahl des Wertermittlungsverfahrens: 
 
 
Grundsätzlich sind alle genannten Wertermittlungsverfahren gleichrangig. Die Ver-
fahrenswahl bestimmt sich nach den im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehen-
den Gepflogenheiten. 
 
Das Vergleichswertverfahren ist in der Regel dann anzuwenden, wenn sich der 
Grundstücksmarkt an Vergleichspreisen orientiert. Grundlage ist die Wertermittlung 
auf der Basis von zeitnahen Kaufpreisen vergleichbarer Objekte. 
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Das Ertragswertverfahren findet Anwendung, wenn das Bewertungsobjekt übli-
cherweise zur Erzielung nachhaltiger Erträge (Renditeobjekt) dient. Für den Käufer 
steht die Verzinsung des von ihm investierten Kapitals in Form der durch Vermie-
tung oder Verpachtung erzielten Erträge im Vordergrund. 
 
Das Sachwertverfahren ist in der Regel für solche Objekte anzuwenden, bei denen 
nicht Rendite-Erwägungen im Vordergrund stehen, sondern eine den persönlichen 
Bedürfnissen entsprechende Eigennutzung. Der Verkehrswert wird auf der Grund-
lage der gewöhnlichen Herstellungskosten aller auf dem Grundstück vorhandenen 
baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der Alterswertminderung, Baumängeln 
und/oder Bauschäden, spezifischer Merkmale des Bewertungsobjekts, des Boden-
werts sowie insbesondere der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem jeweiligen 
Grundstücksmarkt ermittelt. 
 
Bei Objekten mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts steht der nachhaltig er-
zielbare Ertrag bei der Bildung des Kaufpreises im Vordergrund. Aus diesem Grund 
ist vorliegend das Ertragswertverfahren als sachgerechte Wertermittlungsmethode 
zu Grunde legen. 
 
Der Ertragswert ergibt sich aus der Summe des Bodenwertes und des Ertrags der 
baulichen Anlage. 
 
Zudem sind sonstige Wert beeinflussende Umstände zu berücksichtigen, insbe-
sondere Abweichungen vom normalen baulichen Zustand in Folge unterlassener 
Instandhaltung oder aufgrund des Vorhandenseins von Baumängeln und/oder 
Bauschäden, soweit diese nicht bereits im Rahmen eines reduzierten Ertrags oder 
aber ggf. höheren Bewirtschaftungskosten berücksichtigt sind. 
 
Bei der Ertragswertermittlung wurde die Wohnflächenberechnung aus den Bauak-
ten bzw. dem Verkaufsexposé der Neuen Heimat Baden-Württemberg berücksich-
tigt. Die Maße wurden den Plänen bzw. der Berechnung entnommen. Mangels Zu-
trittsmöglichkeit zur Wohnung war eine Überprüfung vor Ort nicht möglich. 
 
Die Flächenermittlung wurde unter Berücksichtigung des Mietspiegels dahingehend 
korrigiert, dass die Fläche der Loggia nur mit ¼ der Grundfläche bei der Wohnflä-
che berücksichtigt wurde.  
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8.3. Ertragswertermittlung Wohnung: 
 
Wfl. ca. 106 m²      x    7,60 €/m²   = €    806,-- 
 
monatlicher Rohertrag     €    806,-- 
 
abzgl. 30 % Bewirtschaftungskosten 
inkl. nicht umlagefähiger Betriebskosten   €    242,-- 
 
monatlicher Reinertrag     €    564,-- 
 
 
Jahresreinertrag: 
 
12 x €  564,--    = € 6.768,-- 
 
 
Bodenwert: 
 
 
Flurstück 26506/3, Grundstücksgröße 4.908  m² 
 
Bodenrichtwert zum 01.01.2022 
inkl. Erschließungsbeiträge je m²   = € 390,-- 
 
angemessener Bodenwert     € 390,-- 
 
4.908 m² x 390,-- €/m²  =  € 1.914.120,-- 
 
hiervon 152/10.000 stel Miteigentumsanteil   € 29.095,-- 
 
 
Reinertrag des Bodens: 
 
€ 29.095,-- x 4,0 %  gerundet  € 1.164,-- 
 
Ertrag der baulichen Anlage     € 6.768,-- 
abzgl. Reinertrag des Bodens    € 1.164,-- 
 
Gebäude-Anteil      € 5.604,-- 
 
 
Gebäude-Ertragswert: 
 
€ 5.604,-- x 17,59    = €   98.574,-- 
zzgl. Bodenwertanteil      €   29.095,-- 
 
vorläufiger Ertragswert Wohnung    € 127.669,-- 
 
Abschlag für fehlende Innenbesichtigung 
Sicherheitsabschlag 10 %     €   12.767,-- 
 
Ertragswert       € 114.902,-- 
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Ertragswert gerundet     € 115.000,-- 
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8.4. Ertragswertermittlung Einzelgarage 
 
 
abgeschlossene Einzelgarage    €   60,-- 
 
monatlicher Rohertrag     €   60,-- 
 
abzgl. 30 % Bewirtschaftungskosten 
inkl. nicht umlagefähiger Betriebskosten   €   18,-- 
 
monatlicher Reinertrag     €   42,-- 
 
Jahresreinertrag: 
 
12 x € 42 ,--    = € 504,-- 
 
 
Bodenwert: 
 
 
Flurstück 26506/2, Grundstücksgröße 4.756 m² 
 
Bodenrichtwert zum 01.01.2022 
inkl. Erschließungsbeiträge je m²   = € 390,-- 
 
angemessener Bodenwert     € 390,-- 
 
4.756 m² x 390 €/m²  =  € 1.854.840 
 
hiervon 1/300 stel  Miteigentumsanteil,   € 6.183,-- 
 
 
Reinertrag des Bodens: 
 
€ 6.183,-- x 4 %   gerundet € 247,-- 
 
Ertrag der baulichen Anlage     € 504,-- 
abzgl. Reinertrag des Bodens    € 247,-- 
 
Gebäude-Anteil      € 257,-- 
 
 
 
Gebäude-Ertragswert: 
 
€ 257,--    x 17,59     = €   4.521,-- 
zzgl. Bodenwertanteil      €   6.183,-- 
 
Ertragswert       € 10.703,-- 
 
Ertragswert gerundet     € 11.000,-- 
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8.5. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  
 
 
Hierbei handelt es sich um Grundstücksmerkmale, die den Marktwert beeinflussen 
und bei der Ermittlung des vorläufigen Ertragswertes bisher unberücksichtigt ge-
blieben sind. Die Berücksichtigung dieser Merkmale im Rahmen der Wertermittlung 
ergibt sich aus § 8 Abs. 3 ImmoWertV. 
 
In § 8 Abs. 3 Ziffer  sind als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
auch grundstücksbezogene Rechte und Belastungen genannt. Hierzu gehört auch 
die in der zweiten Abteilung des Grundbuchs eingetragene Dienstbarkeit.  
 
Diese Dienstbarkeit ist für den mit der Wohnung erzielbaren Ertrag nicht relevant 
und hat auch keinen Einfluss auf den Bodenwert.  
 
In § 8 Abs. 3 Ziffer 6 sind als weitere besondere objektspezifische Grundstücks-
merkmale auch „grundstücksbezogene Rechte und Belastungen“ genannt. Diese 
sind in Verbindung mit §§ 2 Abs. 3 Ziffer 12, 46 Abs. 2 Ziffer 3 ImmoWertV eben-
falls zu berücksichtigen. Zu diesen grundstücksbezogenen Rechten gehören auch 
Baulasten. Für die zu bewertenden Grundstücke liegt eine Eintragung in das Bau-
lastenverzeichnis vor.  
 
Diese stammt aus dem Jahr 1978 und bezieht sich auf die im Jahr 1978 begonne-
ne und im Jahr 1980 beendete Zerlegung des ursprünglichen Flurstücks 26506 in 4 
Teilgrundstücke. Die Baulast regelt, dass diese Teilbaugrundstücke nur so bebaut 
werden dürfen, als würde es sich weiterhin um ein Grundstück handeln. Diese Bau-
last hat keinen Einfluss auf die bestehenden baulichen Anlagen und deren Nutzung 
sowie die erzielbaren Erträge. Sie bleibt bei der Wertermittlung unberücksichtigt. 
 
Auch für das Grundstück, auf dem sich die Garagenanlage befindet, liegen keine 
Merkmale vor, die nicht bereits im Rahmen der Ertragswertermittlung berücksichtigt 
wurden. 
 
Sonstige Abschläge kommen daher nicht in Betracht, so dass keine (weiteren) Ab-
schläge von den oben ermittelten Ertragswerten in Betracht kommen und diese so 
als Verkehrswert angesetzt werden können.  
 
 
 
8.6. Erläuterungen zur Ermittlung des Ertragswertes: 
 
 
Der Liegenschaftszins wurde mit 4,0 % angesetzt. Dies erfolgt sowohl für das mit 
den Wohngebäuden bebaute Grundstück wie auch das Grundstück, auf dem sich 
die Garagenanlage befindet. Diese dort befindlichen Stellplätze sind notwendige 
Stellplätze für die einzelnen Wohnungen. Sie sind daher entsprechend mit dem 
identischen Bodenwert wie das mit den Wohngebäuden bebaute Grundstück zu 
berücksichtigen.  
 
Unter dem Liegenschaftszins versteht man den Zinssatz, mit dem der Verkehrswert 
von Liegenschaften im Durchschnitt verzinst wird. Damit wird die zu erwartende 
Entwicklung der Immobilie nach allgemeinen Wert- und Ertragsverhältnissen be-
rücksichtigt. 
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Die Wohnung befindet sich in der Lageklasse 5; gemäß Grundstücksmarktbericht 
der Stadt Heidelberg 2018 wurde aus der Kaufpreissammlung für Wohnungen mit 
einer Größe von über 100 m² in der Lageklasse 5 in durchschnittlicher Liegen-
schaftszins von 2,7 % ermittelt. Für Wohnungen in der Lageklasse 5 und einem 
Baujahr zwischen 1970 und 1999 ergab sich ein Liegenschaftszins von 3,5 %. Bei 
Eigentumswohnungen in der Lageklasse 5 in einem Wohngebäude mit mehr als 11 
Wohnungen wurde ein Liegenschaftszins von 3,1 % ermittelt.  
 
Im Grundstücksmarktbericht 2020 wurde für Eigentumswohnungen in der Lage-
klasse 5 ein Liegenschaftszins von 2,4 % ermittelt, auf der Basis einer Wohnungs-
größe von 72 m² und einer Restnutzungsdauer des Gebäudes 34 Jahren. Hier war 
jedoch eine Standardabweichung von 2,1 ermittelt.  
 
Die Lage der Wohnung innerhalb des Gebäudes und die dadurch bedingte eher 
ungünstige Belichtung sowie Bad und WC als fensterlose Räume, bedeuten ein 
höheres Risiko für künftige Nachfragen auf dem örtlichen Immobilienmarkt. 
 
Unter Berücksichtigung der aufgeführten Parameter wird ein Liegenschaftszins von 
4,0 % als sachgerecht erachtet. Dieser Liegenschaftszins wurde entsprechend 
auch für das Garagengebäude zugrunde gelegt.  
 
Bei dem Gebäude wird von einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren ausgegan-
gen. Ausgehend von einer Fertigstellung des Anwesens und dessen Erstbezug im 
Jahr 1974 und somit einem Gebäudealter von 49 Jahren zum Wertermittlungsstich-
tag ergibt sich eine Restnutzungsdauer des Gebäudes und der Wohnung von 31 
Jahren. Bei einem Liegenschaftszins von 4.0 % und einer Restnutzungsdauer von 
31 Jahren ergibt sich ein Vervielfältiger von 17,59 für Wohnung und Garage. 
 
Beim Ansatz der Bewirtschaftungskosten sowie der nicht umlagefähigen Betriebs-
kosten wurden die letzte Jahresabrechnung sowie der aktuelle Wirtschaftsplan 
2024 für die Wohnung sowie 2021 (fortgeltend) für die Garage berücksichtigt. Hie-
raus ergeben sich bezogen auf den Jahresrohertrag Bewirtschaftungskosten von 
30 %. 
 
Für das Wohngebäude und die Garagenanlage sind unterschiedliche Hausverwal-
tungen bestellt. Es wurden die jeweiligen Wirtschaftspläne und Jahresabrechnun-
gen zugrunde gelegt.  
 
Da der Zustand der Wohnung mangels Innenbesichtigung nicht bekannt ist, wurde 
ein Sicherheitsabschlag von 10 % des Ertragswertes vorgenommen. Ein weiterer 
Abzug im Rahmen der Bewirtschaftungskosten war daher nicht erforderlich. 
 
Beim Ansatz der marktüblichen Miete wurden die Parameter des Mietspiegels der 
Stadt Heidelberg 2023, der seit dem 23. Oktober 2023 anwendbar ist, berücksich-
tigt. Mangels Innenbesichtigung können die zur Innenausstattung der Wohnung im 
neuen Mietspiegel genannten Kriterien, weder positive noch negative Merkmale, 
berücksichtigt werden. Aufgrund der offenkundigen Merkmale und Kriterien ist eine 
marktübliche Miete für die Wohnung von € 7,96 je m² Wohnfläche erzielbar. Die 
derzeitige Nettokaltmiete beläuft sich, unter Berücksichtigung der Ausführungen 
des Zwangsverwalters in seinem Übernahmebericht, auf aktuell nur € 6,60 je m². 
Vom Mietvertrag wurde der Unterzeichnerin ein Auszug durch den Zwangsverwal-
ter übermittelt. Die dort genannte Miete entspricht nicht mehr der aktuellen Zah-
lungsverpflichtung.  
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Unter Berücksichtigung gesetzlicher Regelungen zu Mieterhöhungen ist auf der 
Basis des neuen Mietspiegels eine Erhöhung der Netto-Kaltmiete um 15 % kurzfris-
tig möglich. Dies ergibt eine monatliche Netto-Kaltmiete von 7,65 €/m². Dieser Be-
trag wurde bei der Ertragswertermittlung als marktüblich erzielbar zugrunde gelegt.  
 
Auch wenn weitere Kriterien des Mietspiegels erfüllt sein sollten, die einen Zu-
schlag zur Netto-Kaltmiete rechtfertigen könnten, so ist aufgrund der Begrenzung 
der Mieterhöhung dennoch keine höhere monatliche Miete als der angesetzte Be-
trag erzielbar.  
 
Es wurde bei der Ermittlung der marktüblichen Miete ein durchschnittlicher Zustand 
der Wohnung unterstellt. Wegen der fehlenden Innenbesichtigung wurde vorsorg-
lich ein Abzug von 10 % des Ertragswertes vorgenommen.  
 
Für die Garage wurde eine Miete von € 60,-- monatlich angesetzt. Die Parkraumsi-
tuation vor Ort, auch im Hinblick auf die Lage und Erreichbarkeit der Wohnung, ist 
beengt. Eine Erhöhung der Miete von derzeit € 50,-- auf € 60,-- ist daher ebenfalls 
möglich. 
 
Der Bodenrichtwert zum Stichtag 01.01.2022 wurde den Veröffentlichungen auf 
dem Bodenrichtwertportal Baden-Württemberg (BORIS) entnommen. Neuere Bo-
denrichtwerte wurden für die Stadt Heidelberg bisher nicht veröffentlicht. Eine Ab-
weichung des angemessenen Bodenwertes vom Richtwert kam ebenfalls nicht in 
Betracht, da keine abweichenden Grundstücksmerkmale vorliegen. 
 
 
 
 
9. Zusammenfassung 
 

 
Bei der Bewertung wurden der derzeitige Zustand des bei der Außenbesichtigung 
vorgefundenen Zustands des Wohngebäudes sowie der Garagenanlage berück-
sichtigt. Beschrieben wurde die vorherrschende Ausstattung des Gebäudes, die in 
Teilbereichen abweichen kann, ohne dass dies einen Einfluss auf den Ertragswert 
hat. Auf die fehlende Innenbesichtigung von Gebäude und Wohnung wird noch-
mals hingewiesen. 
 
Bei der Besichtigung des Objekts wurden keine Untersuchungen hinsichtlich der 
Standsicherheit des Gebäudes, Schall- und Wärmeschutz, Befall durch tierische 
oder pflanzliche Schädlinge im Holz oder Mauerwerk durchgeführt. Ebenso wurden 
keine Untersuchungen hinsichtlich eventueller Altlasten durchgeführt. Bei der Be-
wertung wurden daher kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse unterstellt. Für den 
Fall des Vorliegens derartiger Altlasten wäre der Verkehrswert ggf. zu korrigieren. 
 
Feststellungen vor Ort wurden insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von 
Bedeutung sind. Untersuchungen, die eine Zerstörung der Bausubstanz erfordert 
hätten, wurden nicht durchgeführt. Eine Haftung für nicht erkennbare oder verdeck-
te Mängel sowie für Mängel an nicht zugänglichen Bauteilen muss daher ausge-
schlossen werden. 

   
Vor Ort wurden keine Funktionsprüfungen der technischen Anlagen und Einrich-
tungen durchgeführt. Auch hier wird ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit unter-
stellt. 
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Die Verkehrswerte werden jeweils aus dem Ertragswert abgeleitet und wie folgt ge-
schätzt: 
 
 

1. Wohnung    € 115.000,-- 
 

in Worten:     Euro einhundertfünfzehntausend 
 
 

2. Einzelgarage in der Sammelgarage € 11.000,-- 
 
in Worten:     Euro elftausend 

 
 
 
Die Bewertung habe ich aufgrund einer eingehenden persönlichen Besichtigung 
des Wohngebäudes von außen sowie der Außenanlagen ohne Beisein Dritter vor-
genommen. 
 
Es bestand eine Zutrittsmöglichkeit zur Tiefgarage. Auch hier erfolgte die Besichti-
gung ohne Beisein Dritter. Hinsichtlich der Garagenanlage erfolgte eine Nachbe-
sichtigung am 05.11.2023, nachdem die Aufteilungspläne der Garagenanlage vom 
Grundbuchzentralarchiv eingegangen waren. Aufgrund der teilweise doppelten 
Nummerierung der Stellplätze konnte beim ersten Termin keine sichere Zuordnung 
der Garage zum Versteigerungsobjekt erfolgen.  
 
Ich versichere, dass ich in der Sache unbeteiligt bin und die Bewertung eigenhän-
dig und unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhält-
nisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis erstattet habe. 
 
 
 
Heidelberg, den 10. November 2023 
 
 
 
 
 
Astrid Sprenger-Hentschel 
Diplom-Sachverständige 
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10. Anlagen 
 
 
- Baubeschreibung aus der Teilungserklärung 

 
- Bau- und Ausstattungsbeschreibung aus dem Verkaufsprospekt von 1974 

 
- Baubeschreibung aus den Bauakten für das Wohngebäude 

 
- Baubeschreibung für die Garagenanlage aus den Bauakten 

 
- Lagepläne für Wohngebäude und Garagenanlage aus den Aufteilungsplänen 

 
- Teilungserklärung vom 28. Juni 1974 Notariat I Heidelberg mit Änderungen 

vom 11. Juli 1979 (I UR 1429/79) und 10. November 1993 
 

- Teilungserklärung für das Garagengrundstück vom 11. Juli 1979, Notariat Hei-
delberg 

 
- Bewilligung Grunddienstbarkeit vom12. Oktober 1978, Notariat I Heidelberg,  

Notar Dr. Holzwarth, I UR 5842/78 
 

- Grundriss 3. Obergeschoss Haus Otto-Hahn-Platz 11 
 

- vergrößerter Grundriss Wohnung Nr. 206 aus dem Verkaufsexposé 
 

- Wohnflächenberechnung aus den Bauakten für Wohnung 206 
 

- Flurstück 26506/2, Lageplan aus Geoportal Baden-Württemberg 
 

- Flurstück 26506/3, Lageplan aus Geoportal Baden-Württemberg 
 
- Baulastenblatt vom 30.10.1978 

 
- Ansichten und Schnitt Wohngebäude 

 
- Grundriss Kellergeschoss mit Zuordnung der Kellerabteile 

 
- Lageplan, Baubeschreibung und Ansichten, Errichtung des Gebäudes für Müll-

tonnen aus dem Jahr 1999 an der Ostseite der Wohnanlage (zum Wald) 
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- Energieausweis des gesamten Objekts vom 23.11.2028, ista Deutschland 
GmbH, Ronny Thieme, Walter-Köhn-Straße 4 d, Leipzig  

 
- Ortsplan der Stadt Heidelberg, Stadtteil Emmertsgrund 
 
- Fotodokumentation mit 10 Lichtbildern, einschließlich Deckblatt 

 
 
 
 
 
Die Verkehrswertschätzung wurde in 5 Ausfertigungen in Papierform sowie in 2 
Ausfertigungen auf CD-ROM im pdf-Format, davon eine für das Archiv der Unter-
zeichnerin, erstellt. Eine weitere Ausfertigung wurde per Email im pdf-Format an 
das Amtsgericht Heidelberg übermittelt. 
 
Die vorliegende Verkehrswertschätzung ist nur für den Auftraggeber und den an-
gegebenen Zweck bestimmt. Jede sonstige Verwendung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Einwilligung der Unterzeichnerin. 
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11. Fotodokumentation 
 
Gesamtansicht Block G, Otto-Hahn-Platz 9-15 von Westen, Lage der Wohnung 
markiert 
 

 
 
neu gestalteter Hauseingang 
 

 
 
Zugang zur Garagenanlage, direkt gegenüber dem Hauseingang 
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Zufahrt zur Garagenanlage von der Otto-Hahn-Straße, obere Ebene 
 

 
 
Zufahrt zur Garagenanlage von der Otto-Hahnstraße, untere Ebene 
innerhalb der Garage besteht eine Verbindung zwischen den beiden Ebenen 
(dieses Lichtbild wurde nachträglich am 05.11.2023 gefertigt) 
 

 
 
 
Blick in die Garagenanlage 
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Garage Nr. 206, markiert (vor Ort weitere Bezeichnung als Nr. 602) 
genaue Lage innerhalb der Garage ist im beigefügten Grundriss ersichtlich 
Lichtbild vom 05.11.2023 
nicht vollständiges Schließen des Tores ist auf dem Lichtbild ersichtlich 
 

 
 
 
Legende der Garagenanlage mit Lage der Wohngebäude 
Gebäude Otto-Hahn-Straße 11 (rot) und TG-Ebene 2.1. (gelb) markiert 
 

 
 
 
 


